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Überlassungsgrundsätze 
für städtische Schulräume und Schuleinrichtungen 
zur außerschulischen Nutzung und Erhebung von 

Nutzungsentgelten vom 20. Januar 2025 
 
 

Der Schulausschuss der Stadt Troisdorf hat aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 05. Juli 2024 (GV.NRW S. 444) in seiner Sitzung am 13. November 2024 folgende 
Überlassungsgrundsätze für städtische Schulräume und Schuleinrichtungen 
zur außerschulischen Nutzung und Erhebung von Nutzungsentgelten der Stadt Trois-
dorf beschlossen:  

 
I  

Grundsätze 
 
Die nachfolgenden Schulräume können für den unter Ziffer 4 näher bezeichneten Nut-
zerkreis durch die Stadt Troisdorf überlassen werden, soweit dies der Schulbetrieb 
zulässt, der Schließ- und Aufsichtsdienst sichergestellt und die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung nicht beeinträchtigt ist. Der Stadt und deren Schulen stehen die Räum-
lichkeiten vorrangig zur Verfügung. 
Die Überlassung der nachfolgenden Räumlichkeiten an Privatpersonen ist nicht mög-
lich.  
 
1. a) - Aula des Gymnasiums Zum Altenforst 
        - Aula der Realschule Heimbachstraße 
        - Aula des Heinrich-Böll-Gymnasiums 
        - Aula der Europaschule Troisdorf – Städt. Gesamtschule –  
 (ohne Thekenraum) 

- Aula der Gertrud-Koch-Gesamtschule (ab 2026 nutzbar) 
 
    b) - Aula der Gemeinschaftshauptschule Lohmarer Str.      
 (in der Rundsporthalle Elsenplatz) 

-Aula der Gemeinschaftsgrundschule Asselbachschule (< 200 Personen) 
-Aula der Gemeinschaftsgrundschule Waldschule (< 200 Personen) 

 
 c) -sonstige Räume einer Schule für Probezwecke 

 
2. Die Raumvergabe erfolgt immer in Absprache mit der Schulleitung. 
 
Die Entscheidung über die Zulassung einer Nutzung für Probe- und Übungszwecke 
trifft die Stadt Troisdorf. Über die Zulassung von Veranstaltungen entscheidet die für 
die Durchführung von Veranstaltungen und Versammlungen zuständige Stelle der 
Stadt.  
 
Die Vermietung der Küchen- und Essensausgaberäume einer Mensa ist aus hygieni-
schen Gründen nicht möglich. 
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3. Nach Veranstaltungen werden die Räumlichkeiten durch von der Stadt zu beauftra-
gendem Reinigungspersonal gereinigt. Die Kosten hierfür werden den Nutzenden in 
Rechnung gestellt. 
 
4. Die Gebrauchsüberlassung der Schulräume erfolgt an die nachfolgend näher be-
zeichneten Personenkreise 1 und 2, wobei die städtischen Nutzungen und die Nutzun-
gen des Personenkreises 1 Priorität haben. 
 
Unterschieden wird in folgende Personenkreise: 
 
Personenkreis 1 
Vom Rat und seinen Ausschüssen anerkannte Kultur- und Sportvereine sowie sons-
tige von der Stadt geförderte Vereine. Dies gilt auch für Fördervereine der städtischen 
Schulen einschließlich der Vereine zur Betreuung von Schülern, sofern diese als ge-
meinnützig anerkannt sind.  
 
Nutzungen der VHS, der Industriemeisterschule, der Musikschule und der Freiwilligen 
Feuerwehr Troisdorf gelten als Nutzungen der Stadt und sind entgeltfrei.  
 
Personenkreis 2 
Juristische Personen mit Sitz in der Stadt Troisdorf. Hierzu zählen auch die übrigen 
unter Personenkreis 1 nicht aufgeführten Troisdorfer Vereine und Vereinigungen, so-
wie die ortsansässigen politischen Parteien. 
 
Personenkreis 3 
Nicht-Troisdorfer Vereine mit überwiegenden Mitgliederanteil aus dem Troisdorfer 
Stadtgebiet und Troisdorfer Kultur- und Sportvereinen gleichzusetzen sind. 

 
II 

Tarife 
 

Für die Benutzung der Räumlichkeiten sowie der technischen und sonstigen Einrich-
tungen der Räumlichkeiten werden die nachstehenden Entgelte erhoben. Die Tarife 
verstehen sich inkl. der geltenden MwSt. 
 
Proben: 
 

a)     b)   c) 
Personenkreis 1 7,20 € je Std.          3,60 € je Std. 2,40 € je Std. 
Personenkreis 2 14,30 € je Std. 6,00 € je Std. 6,00 € je Std. 
Personenkreis 3      28,60 € je Std.       11,00 € je Std.         11,00 € je Std. 
 
Veranstaltungen: 
 

a)       b)    
Personenkreis 1 150,00 € (Nutzung bis 5 Stunden)   90,00 € (Nutzung bis 5 Stunden) 
   300,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 180,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 
Personenkreis 2 210,00 € (Nutzung bis 5 Stunden) 150,00 € (Nutzung bis 5 Stunden)

   360,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 240,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 
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Personenkreis 3      300,00 € (Nutzung bis 5 Stunden) 210,00 € (Nutzung bis 5 Stunden) 
   420,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 300,00 € (Nutzung ab 5 Stunden) 
 
 
Der Mietzeitraum beginnt mit dem Betreten des Raumes und endet mit dem Verlassen 
des Raumes. Zeiten für erforderliche Auf- und Abbauten sowie Tätigkeiten zum ord-
nungsgemäßen Hinterlassen der Räume sind in diesem Mietzeitraum enthalten.   
 
Die Durchführung von Nutzungen während der Schulferien ist grundsätzlich nicht 
möglich.  
 
Mit Überlassen werden ohne zusätzliche Entgelte die notwendigen Nebenräume, Toi-
letten und, soweit vorhanden, Garderobenanlagen. 
 

III 
 

Die gewünschten Nutzungen sind bei der Stadt Troisdorf schriftlich anzumelden. 
 

IV 
 

1. Soweit erforderlich, übernimmt die Hausmeisterin/der Hausmeister den Schließ- und 
allgemeinen Aufsichtsdienst. 
 
2. Die von der Stadt beauftragten Dienstkräfte üben gegenüber dem Veranstalter/den 
Nutzenden das Hausrecht aus, ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. 
 
3. In den zu vermietenden Räumen gilt ausnahmslos ein Rauchverbot. 
 
4. Die Notausgänge sowie die Zufahrten sind stets freizuhalten.  
 
5. Die Räumlichkeiten sind nach der Benutzung wieder aufgeräumt zu übergeben. Die 
Abnahme der Räumlichkeiten erfolgt durch die Hausmeisterin/den Hausmeister. 
 

V 
 

1. Die Nutzer sind verpflichtet, den Raum einschließlich Einrichtung jeweils vor der 
Benutzung auf seine ordnungsgemäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu 
prüfen. Die Nutzer müssen sicherstellen, dass schadhafte Einrichtungsgegenstände 
oder Anlagen nicht benutzt werden. Schäden sind unverzüglich dem Schulverwal-
tungs- und Sportamt der Stadt Troisdorf zu melden.  
 
2. Die Stadt haftet nicht für Schäden, die aus Anlass der Nutzung der überlassenen 
Anlagen und Geräte und deren Zugänge entstehen sowie für den Verlust von Gegen-
ständen aller Art, insbesondere durch Diebstahl. Dies gilt nicht bei Verletzung von Le-
ben, Körper oder Gesundheit, wenn die Verletzung auf eine fahrlässige Pflichtverlet-
zung der Stadt oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Stadt beruht. 
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3. Die Nutzer haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die der 
Stadt und/oder Dritten im Zusammenhang mit der Nutzung im Rahmen dieses Vertra-
ges entstehen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, sind hiervon ausge-
nommen. Die Haftung der Stadt als Grundstückseigentümerin nach den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt hiervon unberührt. 

 
VI 

 
In den Räumlichkeiten dürfen Gegenstände (Dekorationen) nur mit Zustimmung und 
nach Anweisung der Stadt angebracht werden. 
Jede Art Werbung bedarf in allen Fällen der besonderen Erlaubnis der Stadt Troisdorf. 
Weitere Details regelt der mit der Stadt abzuschließende Nutzungsvertrag.  
 

VII 
 
Vor der Vergabe von Schulräumen oder Freiflächen hat das Schulverwaltungs- und 
Sportamt die betroffene Schulleitung zu beteiligen, wenn schulische Belange von der 
Belegung betroffen sein könnten. Die Überlassung wird im Rahmen dieser Richtlinien 
von der Verwaltung genehmigt.  
 

VIII 
 
1. Über grundsätzliche Abweichungen von diesen Richtlinien im Einzelfall, insbeson-
dere dem vollständigen Erlass von Nutzungsentgelten, entscheidet das Schulverwal-
tungs- und Sportamt.  
 
2. Besondere Zusätze bezüglich des Veranstaltungsmodus können in bestimmten Ein-
zelfällen im Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Troisdorf und den Veranstalten-
den/Nutzenden festgeschrieben werden. 

 
IX 
 

Die Richtlinien treten am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die Überlassungsgrundsätze für städtische Schulräume und Schuleinrichtungen zur 
außerschulischen Nutzung und Erhebung von Nutzungsentgelten vom 02.11.2023 au-
ßer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehenden Überlassungsgrundsätze für städtische Schulräume und Schulein-
richtungen zur außerschulischen Nutzung und Erhebung von 
Nutzungsentgelten vom 20. Januar 2025 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Überlassungsgrundsätze nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
b) diese Richtlinien sind nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Richtlinienbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Troisdorf vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 
 
Troisdorf, 20. Januar 2025 
 
 
 
 
Alexander Biber 
Bürgermeister 


